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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stefan Keuter, Joachim Wundrak, 
Martin Hess, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/11358 –

Visaerteilung durch deutsche Auslandsvertretungen für afghanische 
Staatsangehörige

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Wiederholt führt die Visaerteilung für afghanische Staatsangehörige durch 
deutsche Auslandsvertretungen zu in den Augen der Fragesteller fragwürdigen 
Entscheidungen.

Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main 
kann eine sogenannte afghanische „Handschuh-Ehe“, welche in Abwesenheit 
eines Ehepartners geschlossen wurde, in Deutschland gelten. Dies gelte, wenn 
es keine Hinweise dafür gäbe, dass die Ehe nicht gewollt wäre (Az.: 6 UF 
204/23; vgl. www.welt.de/vermischtes/article251277608/Afghanische-Handsc
huh-Ehe-kann-laut-Gericht-in-Deutschland-gelten.html).

Das von der Bundesministerin des Auswärtigen Annalena Baerbock geleitete 
Auswärtige Amt übte nach einem Medienbericht massiven Druck auf die 
deutsche Botschaft in Islamabad aus, um einen Afghanen trotz gefälschten 
Passes nach Deutschland zu holen. Es gab demnach die Weisung, einen be-
kannt gefälschten afghanischen Reisepass zu visieren. Dies führte, so der Arti-
kel weiter, zu Ermittlungen durch die Berliner Staatsanwaltschaft mit dem 
Verdacht auf Rechtsbeugung (vgl. www.cicero.de/aussenpolitik/rechtsbeugun
g-im-auswartigen-amt-staatsanwaltschaft-ermittelt-baerbock-visa-affare-afgha
nistan).

Das Auswärtige Amt hat den Familiennachzug von sogenannten Zweitfrauen 
auch aus Afghanistan und anderen islamischen Staaten genehmigt (vgl. www.t
ichyseinblick.de/daili-es-sentials/baerbock-afghanistan-familiennachzug-zweit
frauen/).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Darstellung der Fragesteller ist unzutreffend.
Die Bundesregierung äußert sich als Teil der Exekutive nicht zu Entscheidun-
gen unabhängiger Gerichte über die Auslegung der Gesetze. Aus dem in Arti-
kel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes verankerten Rechtsstaatsprinzip folgt nicht 
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nur die Trennung der unterschiedlichen Staatsgewalten, sondern auch die Bin-
dung der Exekutive an Gesetz und Recht.
Zu dem in der Vorbemerkung der Fragesteller zitierten „Cicero“-Artikel wird 
darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung der Rechtmäßigkeit der Visaver-
fahren oberste Priorität beimisst und die gesetzlichen Vorgaben umsetzt.
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für einen Zweit- oder weiteren Ehe-
gatten im Rahmen des Ehegattennachzugs gemäß § 30 Absatz 4 des Gesetzes 
über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern 
im Bundesgebiet (AufenthG) ist ausdrücklich ausgeschlossen. Bei einer ent-
sprechenden Einreise handelt es sich somit nicht um einen Ehegattennachzug 
im Sinne des § 30 AufenthG.
Ein Nachzug kann allenfalls im Wege des § 36 Absatz 2 AufenthG zu gemein-
samen Kindern als deren Elternteil in Betracht kommen, sofern im Einzelfall 
die hohen Anforderungen im Rahmen der Norm, insbesondere bezüglich des 
Vorliegens einer familiär bedingten außergewöhnlichen Härte, erfüllt sind.
Ergänzend wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche 
Frage 106 des Abgeordneten Kleinwächter auf Bundestagsdrucksache 20/6782 
vom 12. Mai 2023 verwiesen.

1. Wie vielen afghanischen Staatsangehörigen wurde im Rahmen einer soge-
nannten Handschuh-Ehe (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) der Fami-
liennachzug nach Deutschland gestattet (seit dem 1. August 2021)?

2. Wie vielen Zweit- und Drittfrauen aus Afghanistan wurde ein Visum zur 
Einreise nach Deutschland erteilt, und was war hierfür die Rechtsgrund-
lage (seit dem 1. August 2021)?

3. In wie vielen Fällen wurde ein Visum zur Einreise nach Deutschland nach 
einer Eheschließung per WhatsApp Video Call erteilt (seit dem 1. August 
2021)?

Die Fragen 1 bis 3 werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. Die einer Ent-
scheidung zugrundeliegenden vielfältigen Sachverhaltskonstellationen werden 
in der gefragten Detailtiefe grundsätzlich statistisch nicht erfasst.

4. Bei wie vielen Visaanträgen von afghanischen Staatsangehörigen hat der 
Bundesnachrichtendienst (BND) Bedenken wegen Terrorverdachts erho-
ben (seit dem 1. August 2021)?

5. In wie vielen Fällen wurde das Visum trotz Bedenken des BND erteilt, 
und in wie vielen Fällen hiervon, weil der BND seine Gründe nicht offen-
legen wollte?

6. Bei wie vielen Visaanträgen von anderen Ausländern hat der BND Beden-
ken wegen Terrorverdachts erhoben (seit dem 1. August 2021)?

7. Gab es Fälle (vgl. Frage 6), in denen das Visum trotz Bedenken des BND 
erteilt wurde, und wenn ja, wie viele Fälle waren dies?

8. Wenn die Frage 7 bejaht wurde, in wie vielen Fällen hiervon wollte der 
BND seine Gründe nicht offenlegen?

Die Fragen 4 bis 8 werden gemeinsam beantwortet.
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Grundsätzlich wird bei Sicherheitsbedenken der Fachbehörden kein Visum er-
teilt. Es erfolgt keine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellung.

9. Wie viele afghanische Ortskräfte beschäftigt der BND in seiner Residentur 
in Kabul aktuell, wie viele das Auswärtige Amt, wie viele andere Organi-
sationen, welche aus Bundesmitteln finanziert werden?

Betreffend den ersten Teil der Fragestellung weist die Bundesregierung auf Fol-
gendes hin:
Gemäß § 1 des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst (BNDG) sammelt 
der BND zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- 
und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind, 
die erforderlichen Informationen. Dies erfolgt unter anderem über Kontakte zu 
ausländischen Nachrichtendiensten sowie mittels Außenstellen weltweit. Im 
Detail sind Gegenstand der Frage solche Informationen, die in besonders ho-
hem Maße das Staatswohl berühren und daher selbst in eingestufter Form nicht 
beantwortet werden können. Das verfassungsrechtlich verbürgte Frage- und In-
formationsrecht des Deutschen Bundestages gegenüber der Bundesregierung 
wird durch gleichfalls Verfassungsrang genießende schutzwürdige Interessen 
wie das Staatswohl begrenzt. Eine Offenlegung der angefragten Informationen 
birgt die Gefahr, dass Einzelheiten bekannt würden, die unter dem Aspekt des 
Schutzes der Organisationsstruktur des Bundesnachrichtendienstes im Ausland 
und der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern 
besonders schutzbedürftig sind. Eine VS-Einstufung und Hinterlegung der 
angefragten detaillierten Informationen in der Geheimschutzstelle des Deut-
schen Bundestages würde der Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des Bun-
desnachrichtendienstes sowie der möglichen außenpolitischen Konsequenzen 
nicht ausreichend gerecht werden. Die Antwort zu der Frage würde Teile der 
Organisationsstruktur des Bundesnachrichtendienstes im Ausland derart be-
schreiben, dass eine Bekanntgabe auch gegenüber einem begrenzten Kreis von 
Empfängern ihrem Schutzbedürfnis nicht Rechnung tragen kann. Ein Bekannt-
werden von Informationen zu den konkreten Strukturen des Bundesnachrich-
tendienstes im Ausland und damit einhergehend die mögliche Kenntnisnahme 
durch Unbefugte würde erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten und die Auf-
gabenerfüllung haben. Somit könnte letztlich der gesetzliche Auftrag des Bun-
desnachrichtendienstes – die Sammlung und Auswertung von Informationen 
über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland sind (§ 1 Absatz 2 BNDG) – nicht mehr sachge-
recht erfüllt werden. Die Gewinnung von auslandsbezogenen Informationen ist 
für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und für die Aufgabenerfül-
lung des Bundesnachrichtendienstes jedoch unerlässlich. Die erbetenen Infor-
mationen berühren demzufolge derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinte-
ressen, dass das Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informations-
recht wesentlich überwiegt. Eine Beantwortung der Frage, ob und gegebenen-
falls wie viele Ortskräfte durch den BND beschäftigt werden, kann daher nicht 
erfolgen. Insofern muss ausnahmsweise das Fragerecht der Abgeordneten ge-
genüber dem Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung zurückstehen.
Betreffend den zweiten Teil der Fragestellung wird auf die Antwort der Bun-
desregierung zu Frage 7 auf die Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf Bun-
destagsdrucksache 20/11325 vom 8. Mai 2024 sowie auf die Antworten zu den 
Schriftlichen Fragen 179 der Abgeordneten Sevim Dağdelen auf Bundestags-
drucksache 20/3356 sowie 222 der Abgeordneten Andrea Lindholz auf Bundes-
tagsdrucksache 20/4852 verwiesen. Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger 
Güterabwägung zu der Auffassung gelangt, dass die Frage auch hier nicht in 
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offener Form beantwortet werden kann. Die Einstufung der Antwort als Ver-
schlusssache (VS) mit dem Geheimhaltungsgrad „VS – Nur für den Dienstge-
brauch“ ist im vorliegenden Fall im Hinblick auf eine potentielle Gefahr für 
Leib und Leben der lokal Beschäftigten erforderlich. Eine öffentliche Nennung 
von konkreten Zahlen würde zudem eine Beeinträchtigung bei der Umsetzung 
von Entwicklungsprojekten im nicht‐staatlichen Bereich mit sich bringen und 
damit die funktionsgerechte und adäquate Wahrnehmung der Entwicklungspo-
litik als Regierungsaufgabe gefährden. Nach der Verschlusssachenanweisung 
(VSA) sind Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Inte-
ressen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein 
kann, entsprechend einzustufen. Diese Informationen werden daher als „VS – 
Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft und dem Deutschen Bundestag geson-
dert übermittelt. Auskunft zu Zahlen kann zudem nur im Tätigkeitsbereich der 
Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH erfol-
gen. Eine weitergehende, als in der Verschlusssache vorgenommene, Auf-
schlüsselung kann nicht erfolgen, da dem parlamentarischen Auskunftsrecht 
der Schutz der Grundrechte Dritter gegenübersteht. Mangels einer dahingehen-
den Einwilligung wäre eine entsprechende Auskunft mit einer Offenbarung von 
Informationen verbunden, die einen Eingriff in das Grundrecht der Betroffenen 
auf informationelle Selbstbestimmung bedeuten würde. Einer weiterreichenden 
Beantwortung der Frage steht daher das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung (Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grund-
gesetzes) entgegen, das im Ergebnis einer sorgfältigen Güterabwägung dem 
parlamentarischen Informationsanspruch vorgehen muss. Da der Eingriff in das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auch bei eingestufter Über-
mittlung der erbetenen Aufschlüsselung eintreten würde, kommt diesbezüglich 
auch keine eingestufte Beantwortung in Betracht. Die Veröffentlichung der er-
fragten Informationen wird hier ebenfalls auf den Deutschen Bundestag be-
schränkt und dem Parlament in der als Verschlusssache „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestuften Anlage 1* separat zur Einsichtnahme bereitge-
stellt.

* Das Auswärtige Amt hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Antwort ist im 
Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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